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. 2. Boiblatt 26. Oktober 1956 

der Abgaordnetannr. P t e 1 f e r, Dr. G ~ 0 ~ 1 e r ~ Genossen 

an don BUll.deS1ll1n~stel' fUr Justis und ~en 13un4oami.n1ster für Finanzen, 

~etrcffend dan gänzlichen Nachlaß der Kosten dos Str~fV6rfahrens und des Straf­

vollzuges bei der Rückgabe des vQrfallenen Verm5gens auf Grund des J3undesvor­

fassungsgesetzes vom 18. Juli 1956. 

-......... .. 
Der Zweck der V~rm()g.ansverfa.llsamnestie; die a.-o.l'tUI4 Von Ausnahmege­

setzen verfügten V~mögellsein~iehungen so weit als mösl10h rückgängig zu machen 

und damit auf die~em begrenzton Teilgebiet wenigstens den R~chts- und Befriedungs­

ged&nken endlich zu verwirklichen, wird nebst andoren ungebührlichen Ab~Ugcn ins­

besondere auch duroh den Abzug der Kosten des Strafv~rfahrens und des StrafVoll~ 

'zugee in sehr violen Fällen völlig vereitelt. Dom Amnestierten bleibt durch die 

versohiedencnAbzüge zuletzt fast nichte von dem zu erstattenden Vermögen. Dies 

aber ~ zur äußersten Verbitterung und Vorzweiflung der also in fhrer letzten 

Hoffnung Enttäusch.tan tuhren. 

~ 22.4.l954he.t Justizminister :Ir. Gerö im Si~e unserer- ständigen For­

derungen den 8ogenal'Ulten Stund1ln8serlaB herausgegeben. Mit diesem wurde ange­
ordnet, daß inden Fällen. in denen Ve~ögensvartall eingetreten ist, von der 

Eintroib~ der Strafverf'ahrens- und Strafvollzugskoete1'1 vorläufig a.bzusehon ist. 

Die Frage des von une gOforderten gänzlichen Nachlasses der erwähnten Kosten sollte 

bei ~änderter Rechtslage neuerlich geprüft werden. 
. ' 

Die gefortlgtenAbgeordneton sind nun der Meinung, daß der Abaug der Be-

eatzungstruppen und. das Inkrafttreten dar Vem<Sgensverfallsamnestie eine solohe 

geänderte Rechtslage d.arstellen.'Na.eh § 9 Abs. 2 des Gerichtliohen Einbringung&­

gese.tzes vom 22.4.194&, .BOB1. Nr. 109, können dieXosten des strafverfahrens und 

des Strafvollzuges auf Antrag naohgelassen werden, wenn diO Einbringung mit be­

sonderen Härten tür den Zahlungspf11chtlgen verbunden wäre oder wenn der Nachlaß 

im öffentlichen Interesse gelegen 1st, In Anbetraoht ~~s Amnestiezweckes 1st nun 

der Nachlaß de~ gena~ten Kosten zweifellos im öffentlichen Interesse gelegen. 

In aller Regel wird überdies die Einbrtngung auch eine bosondere Härte darstellen. 

Außerdem wird in lotzte~ Zeit auch der stundungs erlaS nioht mehr e~ngehalten; 

vielmehr werden die Haftkosten neuerlioh rticksiohtlos eingetrieben. 

Die gefertigten Abgeordr.'t~stellon daher a.n den Herrn Bundesminister für 

Justiz und den Herrn Bundesminister f~ Finanzen die 
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3. Beibl.att 26. ~ktQber 1956 

A n fra g GI, 

1.) Ist der H?XT Bundesminister für Justiz bereit, im Einverne~en mit 

dem Herrn Bundesminister für Finanzen nunmehr.den gänzlichen Naohlaß der St.af­

verfahrons- und Strafvollzugskosten in allen jenen Fällenan$uordnen, in welohen 

dc.s yerfall<;me Vemö8~ri. zu erstatten ißt oder überti'agen 1f~rd (§§ 2 und e Ver-
. I., 

mögensver!allsamnestia), für die übrigen Fälle des Yermög~ftsverfal1eB aber den 

Stundungs erlaß vom 22.4.1954, Zl. 277-R'/Sl-101 ~u:trech~;u,..erhalten und weiter ... 
hin anwenden zu lassen? 

2.) Ist der Herr :Bundesininister für Finanzen bereit, einelll s61cben Er .. 

laß seine ZUßtiJDlilU%lg zu erteilen? . 

..... -.~.-.~ 

\ . 
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